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Der neue Schweizerische Republikaner.

Herausgegeben von Escher und Usieri.

Montag/ den l Dee. 1800. Drittes Quartal. Den 10 Frimäre IX.

Gesetzgebender Nath, 20. Nov.

Präsident: F ucßli.

Die Abfassung des Gesetzes über die Wirlhschaf.
ten wird angenommen. Es ist folgendes:

Der gesetzgebende Rath

In Erwägung, daß die uneingeschränkte Freyheit
des Weingewcrbs, sowohl auf die Sittlichkeit als den

Wohlstand der Bürger die nachlh.iligsten Folgen habe.

In Erwägung, daß es dem Staat daran liegt, die

Betreibung diesis Kewcrds unter solche Polizeyanstalteu

zu bringen, daß eines Theils die darauf gelegte Abgabe

nicht unterschlagen, und andern Theils dasselbe der

Aussicht der Polizey unterworfen werden könne.

In weiterer Erwägung, daß der Staat dafür zu

sorgen hat, daß zur Erleichterung des Verkehrs der

Fremden mit den Einheimischen, und der Bürger der

verschiedenen Gegenden unter einander, aller Orten im
Lande gehörig eingerichtete Wirthschaften anzutreffen

seyen.
^ In Erwägung endlich, daß die durch die bisherigen

^

Gesetze vorgeschriebenen Anordnungen weder diesen

'Erfordernissen entsprechen, noch jenen Nachtheilen

vordcngen,

verordnet:
1. Vom l. Jenner 180« an ist der Verkauf von

Wein und andern geistigen Getränken im Detail
jedermann verboten, der nicht nach Ausweis der

folgenden Artikel von den betreffenden Behörden die

Bewilligung dazu wird erhalten haben.

AIs Weinverkäufer im Detail wird angcse-

hen, sowohl derjenige, der weniger als fünf und

zwanzig Maas auf einmal verkauft, als aber der,

so in kleinern oder grösser« Quantitäten Wein oder

andere geistige Getränke ausschenkt, um in seiner

Wohnung vertrunken zu werden.

2. Die Bewilligung zum Verkauf von Wein und all-
dern geistigen Getränken im Detail, soll von der

betreffende» Venvaltnngskammcr ertheilt, und dctll-

jenigcn, dem sie zugestanden wird, ein Beivilli«
gungsschei.st darüber zugcfertiget werden.

Die Verwaltuugskammern sind beauftragt, die

ihnen zukommenden Begehren dieser Art dahirk Zu

untersuchen : ob überhaupt das Bedürfniß der Gc»

gend die Errichtung der verlangten Wirthschaft
erheische? und ob das Gebäude, in welchem der

BstlsteUce die Wirthschaft ererben will, sowohl in
semer innern Emrnhtung, dem Zwecke der ver»

langten Wirthschaft entspreche» als aber so gelegen

sey, daß solches der ordentliche» Polizey unterwor»
sen werden könne?

Zu diesem Ende werden sie einerseits in des Bitt»
st,tiers Kosten den crfodcrlichen Augenschein'ein.
nehmen, anderseits aber zu Erlangung mehrerer

Kenntniß der allfällig dagegen waltenden Einwcn.
dungsgründe, das Begehren selbst in den nächstgc.

legcr.en Gemeinden öffentlich bekannt machen lassen.

4. Wenn die Verwaliungskammcr, nach dieser vorge-

nominellen Untersuchung, die Errichtung der an-

begehrten Wirthschaft nicht räthlich findet,^ und

den BMsteller abweiset, so soll es bey dieser Ab-

Weisung sein Verbleiben haben; Sach sey denn,

daß es um die Errichtung einer grössern Tavernen-

Wirthschaft-Anstalt zu thun sey, in welchem Fall
die Verweigerung vor die vollziehende Gewalt ge«

zogen werden kann.

5. Will hingegen die Vcrwaltungskammer dem Be-

gehrcn entsprechen, so soll ste dasselbe nebst allen

Beylagen und ihrem Befinden, an die vollziehende
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Gewalt einsenden/ und erst nach erhaltener Geneh-

miguiig dem Bittsteller den Wirthschaft - Bewilli-
gungsschcin zuftrligen.

<. Von den im Artikel z / 4 und 5 enthaltenen Vor-
schrificn sind ausgenommen:

») Die Besitzer der Wirthschaften/ denen bereits

vor der Umänderung der vormaligen Verfassung
ein Wirthfchastscechl beygelegt war.

Wenn nicht überwiegende Gründe die Einziehung
des einen oder andern dieser Rechte nothwendig mache»/

fo soll den Besitzern derselben nach Maßgabe des ihnen

vorher zugestandenen WirthschaftSreeht?, von der Ner-

waltungàmmer ohne weiterS ein Wirthschaft-Vewil-
ligungsschcin zugeftrtigt werden. Im Fall aber die

Verwaltungskammcr die Einziehung des einen oder an-
tern diefcr ehemalige» Rechte nöthig finden sollte/ und
dem zufolge die Erlh.ilung eines solchen Scheins vcr.
weigern würde/ so bleibt demjenigen, der sich durch
diesen Abschlag benachthciligt glaubt, der Rekurs a»
die vollziehende Gewalt offen.

b) Die Bewohner der Weingegenden in Betreff ih.
rcs eigenen WeingcwächfcS.

Denselben sollen die Vcrwaltungskammern ebenfalls
einen Eelaubnißschem ausfertigen, um ihr eigen Wein,
xewächs bey der Pinte ausschenken zu dürfen; jedoch

soll diese Bcfugniß bloß auf das Ausschenken des Weins
über die Gasse, und zwar allem in dem Rebgclandr,

ws der Wein gewachsen ist, und dessen Umkreis die

Verwaltnngskammcr zu bestimmen hat, eingeschränkt

styn.
c) Die Bewohner der Städte und derjenigen Flecken

Und Dvrfschaften, wo Jahr - und Wochcnmärkle

gehalten werde».

Den Verwallungskamincrn ist überlassen, nach vor-
gelegtem Bericht von den Mnnizipaliläieii, denselben

nach Bedürfniß der Ortschaften, und mir dc» nöthig
findenden Beschränkungen in Absicht auf die Zeit,
WirlhfchaftS-Patente, jedoch bloß für Pintenfcheuk-
Rechte, z« ertheilen.

<Z) Diejenigen, welche sogenannte Kaffeehäuser er.
richten wollen, und die sogenannten Traiteurs;
diesen können die Vcrwallnngstammcr» ans ein-

gehc'tcn Bericht der Munizipalitäl je nach den

Umständen, zu Treibung dieses Gewcrds ein

Patent gestatten..

Es liegt ferner den Verwaituiigskaminem ob,
sowohl überhaupt, als besonders tu Absicht auf
die tin §, 6/ i), L und à,, gestatteten Wirth-

schaftsrechie, diejenige» Anordnungen vorzuschrei-
bei,, welche zu richtiger Beziehung der Getränk-
steuern und zu Mögiichmachuiig einer genauen
Polizcyaiissichl nöthig seyn mögen.

8. Die Bewilligungsschcme zu den in Folge des Ar-
tikels ; bis und mit 6, 3) ertheilten Wirthsthafts.
'Rechten, sollen nicht für länger als höchstens auf
zehn Jahre gestellt werden, nach deren Verfloß
die Besitzer derselben gehalten sind, sich bey der
betreffenden Vcrwaltungskammcr um die Erneue-
rung tericlbcn auf andere zehn Jahre zu melden,
die ihnen dann ohne erhebliche Ursachen nicht
ausgcschlagen werden soll.

Kein jolcher Wirthlchafls.Bewilligungsschein darf
aber für den Rest seiner Dauer an einen andern
eigenthümlich abgetreten werden, ohne Bewilligung
der Verivalluiigokaiiimcr, die sedoch dieselbe nicht
ohne erhebliche Ursache verweigern darf Im Fall
dann die Verwallnngskammer bic Erneuerung eines

Wirthschafts B-willigungsscheins, oder die Be-
willigung ihrer Abtretung abschlagen sollte, kann
dcrj.nige, der sich dadurch beschwert glaubt, vor
die vollziehende Gewalt rekunren.

9. Für die Erhaltung eines solchen auf die Dauer
von 10 Jahr gestellten Wirthschafts - BcwilligungS-
scheins, wird von demjenigen, welchem er znge-
standen wird, je nach dem mehrcrn oder mindern
Voriheil, den die Wirthschastansialt ihrem Besitzer
veripcichl, nach dem Befinden der Verwaltuiigs-
kammer bezahlt, wie folgt:

Für einen Tavcrncnrcchts - Bcwilligungsschein
von Fr. 50 bis 2ao.

Für den eines Pinte», oder Weinschenkrcchls
von Fr. 25 bis 100.

Von der Bezahlung dieser Bewilligungsgebühr
sind die Besitzer der vormaligen Wirthschafte» aus-

genommen.
Für die zehnjährige Erneuerung dieser Scheine,

wird von dem Tavcrnmwinh 2z bis 100 Fr. und

von dem Pintcn- oder Wein schenk >2 1/2 bis
Fr. bezahlt.

10. Die Wielhschafts Patenten, die Kraft des Art. 6.

Abschnitt l), c und ä, ertheilt werden, sind nur
für ei» Jahr güllig.

m. Wer Wein oder andere geistige Getränke im

Detail verkauft, ohne nach der Vorschrift gegen-

wärligen Gesetzes dazu die Bewilligung erhalten za

haben soll das erstemal mit einer Geldbuße von
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wenigstens zwanzig und höchstens fünfzig Franken,

unvermögenden Falls mir einer Gefängnißstrafe

von zwey bis fünf Tagen, und im Wiederholungs-

fa» mil der doppelten Strafe; zu», drittenmal

aber, über die dreyfache Strafe auS, mit einer

Gefangenschaft von wenigstens sieben und höchstens

acht und zwanzig Tagen belegt werden.

-a. Dem Kaffeewirth ist verboten, seine» Gästen ge-

kochte Speisen oder inländische Weine vorzusetzen;,

deßgleichcn ist dem Pinten- oder Weinschenk un-

tersagt, seine Gäste mir warmen Speisen zu be-

Wirthen; und endlich ist beyde» so wie auch den

Traiteurs verboten, solche überwacht zn beherbergen.

Wer dawider handelt, soll das erstemal mit

zwey Franke», im ersten Wiederholungsfall nut
der dovpclten Strafe, und zum dritlenmale, nebst

Zurückziehung seines Patents, mit der vierfachen

Strafe belegt werden.

r;. Jeder, dem ein Bewillig,ingsschei» zn Errichtung
e».er Wirthschaft ertheilt wird, soll sich angelegen

s y» lassen, nach der Beschaffenheit seines Wirth.
schaftrechlS seinen Gästen jederzeit mit dem Erfor-
derlichen in dilligen Preisen aufzuwarten.

Die Munizipalttät des Orts, welcher die da-

herige Aussicht über die Wirthe übertragen ist,
soll, im Fall gegründete Klagen einlangen sollten,

auf wiederholte fruchtlose Warnung, einen solchen

seine Pflichte» vernachläßigenben Wirth bey der

Verwalt,maskammcr verleiden, die dann demselben

seinen Bewilligungsschein zurückziehe» kann.

»4- Diejenigen, so WirlhschaflS.BewiUlgungsschcine
oder Wirthschafis. Patente erhalten haben, has-

ten für die diesem Gesetz zuwiderlaufenden Hand-
lungen ihrer Lehenwirlhe, in so weit eine Geld-
büße oder Znrückziehnng des Erlaubnißscheins
darauf gestzt ist ; dagegen aber sollen die Eigen-
thümer der Wirthschaften befugt seyn, auf das

der Zurückziehung deS Erlaubnißscheins unmittelbar
vorgehende Vergehen, ihre Lehenwirlhe ohne metters
und ohne Entschädigung bey nicht vollendeter Lehens-

zeit, ab dem Lehen zu thm, ; zu welchem Ende, im
Fall der Artikel 12 undiz, die Distriktsgerichte
angewiesen sind, den Besitzern derselbe» von den

Fehltritten ihrer Lehenwirlhe Bekanntschaft zu

geben.
- 5. Die Bcnrthcilnng der gegen die Verordnungen des

gegenwärtigen Gesetzes laufenden Vergehen steht, in
don. Fait der Art. l' und ,2 den Distriktsgcnchten,

als einstweiligem Polizeyrichter zu. Em Druchcil
der Busse Hltt der Munizipalität, und die beyden

andern der Nakion anheim.
16. Gegenwärtiges Gesetz soll vom ersten Ienncr ,801

an, i» Ausübung gebracht werden, und sodann

von diesen, Zeitpunkt hinweg, der Beschluß des Voll-
zichungs - Direktoriums vom ztcn Chpistmonat 93,
in soweit er die Wirlhshäuftr und Pintenschcnken

betrifft, ferner die Gesetze vom zoten Aug. und 24,1x11

Hcrbstinoiial ,799, so wie auch die Art. 1, 2 und

z des Gesetzes vom gtcn und die Berichtigung des-

selben vom 24tc» April ,8oo zurückgenommensevm

17. Dieses Gesetz soll gedenkt, öffentlich ibekamic ge»

macht, und an gewöhnlichen Orten angeschlagen

werden.

Ein Zuschrift der Munizipalität Zverdvn schließt sich

a» die, frühern lemanschen At reffen und a» den Wunsch'

von der Schweiz lingctrcnnt zu bleiben, an.

Folgende Botschaft an die Voilzi.hung wird be«

chl offen:

» Mitten unter den sorgenvollen Arbeiten womit
Sie B- V-R-! sich unabläßig, gleich uns beschäs-

tigen, um wenigstens einige der zahllosen Wunden zu

heilen, welche die furetztdaren Enigniffe der Zeit unftr-m
innern Wohlstand geschlagen, können Sie sich die frohen

Empfindungen gedenken, welche Ihre gestrige Botschaft
und die darin» enthaltenen wichiigen Nachrichten deis

ausserordentlichen Gesandten der Republik in Paris, B.
Glaire, in »ns erregen mußten. — Empfindungen, die

gewiß jeder biedere Helvetier, eben so lebhaft mit u»s

theilen muß. "
„Wen» in einem Augenblick, der das Schicksal!

von niehr als Einem Weltiheil, vielleicht auf Jahr-
Hunderte entscheiden soll,, t-r erste fränkische Consul den

ältesten Bunbsgeiivffen seines Volks ein seiner Grösse

so würdiges Wort giebt: daß er sogar die drückende

Last des Bundcsverlrags vom I. 1798 in eine Wohl«

that für uns umwandein will. "
(Die Forlsetzung folgt.)

Kleine Schriften.
Sch reib en d es B e z i r ks ft at rh a lt ers vow

Burgdvrf an feinen Freund K*'*
»über Pestalozzis Lehranstalt..
Bern, b. Gcßner 1800. S. ,5.

Der B. Schnell hat sich durch die thäligste'

Verwendung, für Pestalozzis Unter,ichtSanstaltin Burg-
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